
 
 

   
 

 

SÄCHSISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR SOZIALES UND GESELLSCHAFTLICHEN ZUSAMMENHALT  
Albertstraße 10 | 01097 Dresden 
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Antrag nach dem Sächsische n Transparenzgesetz  
hier:  Ihr  Antrag  auf  Informationen  zur  Digitalisierungsstrategie  der  Gesund-
heitsämter 
 
██████████ ▎
 
vielen  Dank  für  Ihre  Anfrage  vom  21.  März  2024,  eingegangen  im  Sächsi-
schen Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt 
am 22. März 2024, in der Sie um die Zusendung der erarbeiteten Digitalisie-
rungsstrategie der Gesundheitsämter im Rahmen des Projektes „Digitales 
Gesundheitsamt 2025 – ÖGD-Behörden des Freistaates Sachsen“ bitten. 
 
Dazu  erlässt  das  Sächsische  Staatsministerium  für  Soziales  und  Gesell-
schaftlichen Zusammenhalt folgenden 
 

Bescheid:  
 
1. Ihr Antrag vom 21. März 2024 auf die Zusendung der erarbeiteten 
Digitalisierungsstrategie der Gesundheitsämter im Rahmen des Projektes 
„Digitales Gesundheitsamt 2025 – ÖGD-Behörden des Freistaates Sach-
sen“ wird abgelehnt. 
 
2. Diese Entscheidung ergeht kostenfrei. 
 
 
Begründung:  
 
Mit  Ihrem  Antrag  vom  21.  März  2024,  eingegangen  am  22.  März  2024, be-
gehren Sie die Zusendung der erarbeiteten Digitalisierungsstrategie der Ge-
sundheitsämter im Rahmen des Projektes „Digitales Gesundheitsamt 2025 – 
ÖGD-Behörden des Freistaates Sachsen“. Ihren Antrag stützen Sie auf § 10 
des  Sächsischen  Transparenzgesetzes.  Weitere  Ansprüche,  wie  im  Antrag 
aufgeführt (§ 7 Abs. 1 SächsUIG/§ 5 Abs. 2 VIG), ergehen hieraus nicht. 
 
Ein Anspruch auf Erteilung der beantragten Informationen besteht aus nach-
folgenden Gründen derzeit nicht.  
 
Wie Sie den Ausführungen zum aktuellen Stand des Projekts unter  
 

Ihr/ -e Ansprechpartner/ -in 
██████ ▎
▎
▎████ ▎
████ ████████ ▎
 

Ihr  Zeichen  
 

Ihre Nachricht vom  
21. März 2024 
 
Aktenzeichen  
(bitte bei Antwort angeben)  
▋▎█████▎█████ ▎
▎
Dresden, 
30. April 2024 

 

Hausanschrift:  
Sächsisches Staatsministerium 
für Soziales und Gesellschaft - 
lichen Zusammenhalt  
Referat 23 | Öffentlicher Gesund-
heitsdienst, Infektionsschutz, 
umweltbezogener Gesundheits-
schutz 
Albertstraße 10 
01097 Dresden 
 
www.sms.sachsen.de 
 
Leitweg-ID 14-0801001SMS01-02 
 
Verkehrsanbindung:  
Zu erreichen mit den Straßen-
bahnlinien 3, 7, 8 
Haltestelle Carolaplatz 
 
Für Besucher mit Behinderungen 
befinden sich gekennzeichnete 
Parkplätze bei 
Einfahrt Albertstraße 10 oder Ar-
chivstraße, Innenhof SMS 
 
*Information zum Zugang für 
verschlüsselte/signierte E-Mails/ 
elektronische Dokumente unter 
www.sms.sachsen.de/kontakt.html 
 
Datenschutzinformationen unter 
www.sms.sachsen.de/datenschutz.html 
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https://www.digitales.sachsen.de/massnahme-projekt-digitales-gesundheitsamt-2025-
oegd-behoerden-des-freistaates-sachsen-5584.html  (abgerufen  am  30.04.2024 )  ent-
nehmen können,  befindet  sich  die  Maßnahme  noch  in  der  Umsetzung,  so  dass  Ihrem 
Auskunftsbegehren § 5 Absatz 1 Nummer 3 des Sächsischen Transparenzgesetzes der-
zeit entgegensteht.  
 
Nach  §  5  Absatz  1  Nummer  3  des  Sächsischen  Transparenzgesetzes  besteht  keine 
Transparenzpflicht für Arbeiten zur unmittelbaren Vorbereitung von Entscheidungen und 
Maßnahmen, soweit durch das vorzeitige Bekanntwerden der Informationen der Erfolg 
der  Entscheidungen  oder  bevorstehender  Maßnahmen  vereitelt  würde.  Dies  ist  vorlie-
gend der Fall, da der Prozess zur Erarbeitung der Digitalisierungsstrategie der Gesund-
heitsämter und der Landesuntersuchungsanstalt Sachsen (LUA) noch nicht abgeschlos-
sen  ist  und  ein  vorzeitiges  Bekanntwerden  auch  von  Aspekten  des  IT-Sicherheitskon-
zepts den Umsetzungserfolg gefährden kann.  
 
Dieser Bescheid ergeht gebühren- und auslagenfrei. 
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung  
 
Gegen  diese  Entscheidung  kann  innerhalb  eines  Monats  nach  Bekanntgabe  Wider-
spruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich, in elektronischer Form nach § 
3a  Absatz  2  des  Verwaltungsverfahrensgesetzes  oder  zur  Niederschrift  beim  Sächsi-
schen  Staatsministerium  für  Soziales  und  Gesellschaftlichen  Zusammenhalt,  Albert-
straße 10, 01097 Dresden zu erheben. 
 
Wird der Widerspruch in elektronischer Form erhoben, ist das elektronische Dokument 
entweder mit einer qualifizierten elektronischen Signatur zu versehen und über das Elekt-
ronische Gerichts- und Verwaltungspostfach über die auf der Internetseite www.egvp.de 
bezeichneten Kommunikationswege einzureichen oder mit der Versandart nach § 5 Ab-
satz 5 des De-Mail-Gesetzes an die Adresse service@sms-sachsen.de-mail.de zu sen-
den. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
██████ ▎
██████ ▎
▎
 
Dieses Schreiben wurde elektronisch schlussgezeichnet  und ist ohne Unterschrift gültig.  


